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Amtsblatt 
der Stadt Merseburg 
 

 
 

 

 

Bekanntmachungen  
 

 
29. Sitzung des Stadtrates  
am Donnerstag, dem 17.10.2013, 17:00 Uhr  
Erhard-Hübener-Saal, Ständehaus,  
Oberaltenburg 2,  
06217 Merseburg  
 
Vorgesehene Tagesordnung:  
TOP Thema  
Öffentliche Sitzung  
 
1.     Beginn der Sitzung  
 
1.1   Eröffnung der Sitzung und Feststellung der  
        Beschlussfähigkeit  
1.2   Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung  
        der Tagesordnung  
1.3   Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom  
       11.07.2013  
2.     Beratungen in öffentlicher Sitzung  
2.1   Bekanntgabe von Änderungen in der Besetzung der  
        Fraktionen des Stadtrates  
2.2   Bekanntgabe der gefassten nichtöffentlichen  
        Beschlüsse des Stadtrates und seiner  beschließenden  
        Ausschüsse  
2.3   Bericht des Oberbürgermeisters  
2.4   Anfragen und Anregungen der Stadträte  
2.5   Jahresabschluss 2012 Stadtwerke Merseburg GmbH  
        042/BV/13  
2.6   Jahresabschluss 2012 Merseburger Innovations- und  
        Technologiezentrum GmbH 043/BV/13  
2.7  Jahresrechnung der Stadt Merseburg 2012 und  
        Entlastung des Oberbürgermeisters 050/BV/13  
2.8   Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden  
        046/BV/13  
2.9   Dienstleistungsvertrag zur Überlassung eines  
        Radarfahrzeuges 047/BV/13  
2.10 Personalentwicklungskonzept 016/MV/13  
2.11 Haushaltsplan und Haushaltssatzung der Stadt  
        Merseburg für das Jahr 2013 055/BV/13  
2.12 Information des AZV zum Erneuerungsbeitrag  
        BE: Frau Sonnenkalb  
 
Nichtöffentliche Sitzung  
 
3.     Beratungen in nichtöffentlicher Sitzung  
3.1   Verkauf des kommunalen Grundstückes -Siegfried- 
        Berger-Straße 5-7 054/BV/13  
 
 
 

 
3.2   Information zu Aufgaben und  
        Personalangelegenheiten im Jugend- und Sportamt  
 
Bürgerfragestunde 17.30 Uhr  
 
gez. Uwe Reckmann  
Stadtratsvorsitzender  
 
 
Beschluss 02/FA/HA 13  
 
Kreditaufnahme zur energetischen Sanierung der 
Kindertagesstätte "Knirpsenland" in  
Höhe von 400.000 Euro  
 
Der Finanzausschuss und der Hauptausschuss haben die 
Aufnahme eines KfW-Kredites  
(Nr. 199) in Höhe von 400.000 Euro zur anteiligen 
Finanzierung der Sanierung der Kindertagesstätte 
„Knirpsenland“ aufgrund der Dringlichkeit der 
Investitionsmaßnahme beschlossen.  
 
Abstimmung Finanzausschuss:  
Anwesend: 7  
Stimmberechtigt: 7  
Ja-Stimmen: 7  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  
· Einstimmig beschlossen  
 
Abstimmung Hauptausschuss:  
Anwesend: 11  
Stimmberechtigt: 11  
Ja-Stimmen: 11  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0  
 
· Einstimmig beschlossen  
 
Beschlossen in der gemeinsamen öffentlichen Sitzung des 
Finanz- und Hauptausschusses am 26.09.2013  
 
Merseburg, den 02.10.2013  
 
gez. Hayn                                       gez. Bühligen  
Vorsitzender                                   Vorsitzender 
Finanzausschuss                             Hauptausschuss 
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Änderungssatzung der Verbandssatzung des 
Unterhaltungsverbandes 
"Mittlere Saale -Weiße Elster" 
 
Auf der Grundlage des Gesetzes über Wasser- und 
Bodenverbände (Wasserverbandsgesetz WVG) vom 12. 
Februar 1991 (BGBl Nr. 11, S. 405) in der derzeit gültigen 
Fassung und des Wassergesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt (WG LSA) vom 21. März 2013 (GVBl LSA Nr. 7 
vom 27.03.2013) in der derzeit gültigen Fassung, 
beschließt der Verbandsausschuss des Unterhaltungsver-
bandes "Mittlere Saale -Weiße Elster" am 12.06.2013 
folgende Änderungssatzung der Verbandssatzung:  
 
 
1. §3 Abs.1erhält folgende Fassung:  
 
Mitglieder für die Aufgabe der Unterhaltung der Gewässer 
2. Ordnung sind die Gemeinden in dem in §1 Abs. 4 
bezeichneten Niederschlagsgebiet, die nicht einer 
Verbandsgemeinde angehören und die Verbandsgemein-
den in dem in §1Abs.4 bezeichneten Niederschlagsgebiet. 
 
2. Die vom Verbandsausschuss am 12.06.2013 
beschlossene und von der Aufsichtsbehörde genehmigte 
Änderung der Satzung vom 14.06.1992, zuletzt geändert 
durch Ausschussbeschluss vom 02.12.2009, tritt rück-
wirkend zum 01.01.2010 in Kraft.  
 
 
Braunsbedra, den 12.06.2013 
 
gez. Petzold 
Verbandsvorsitzender  
 
 
 

 

 
 
Bekanntmachung 
 
Um- und Ausbau der Landesstraße L 181 zwischen der 
Ortslage Großkayna, Stadt Braunsbedra bis zum 
Anschluss an die L 178 Planfeststellungsbeschluss des 
Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 07. 
Oktober 2013 
 
 

  1.  Der o. g. Planfeststellungsbeschluss (einschließlich  
       Rechtsbehelfsbelehrung) liegt mit einer  Ausfertigung  
       der festgestellten Planunterlagen  in der Zeit  
       vom 23. Oktober 2013 bis zum 05. November  2013  
      während der Dienststunden  
 
        Montag  07.30 Uhr - 12.00 Uhr, 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
        Dienstag 07.30 Uhr - 12.00 Uhr, 13.00 Uhr - 18.00 Uhr 
        Mittwoch 07.30 Uhr - 12.00 Uhr, 13.00 Uhr – 15.00 Uhr 
        Donnerstag 07.30 Uhr - 12.00 Uhr, 13.00 Uhr - 15.00 Uhr 
        Freitag 07.30 Uhr - 12.00 Uhr 
 
       im Straßen- und Grünflächenamt der Stadt Merseburg,  
      Lauchstädter Straße 6 (Haus 2),  zur allgemeinen  
       Einsichtnahme aus. 

 
2.   Der Planfeststellungsbeschluss wurde den Beteiligten,  

                    über deren Stellungnahmen und Einwendungen  
                    entschieden wurde, zugestellt.  

3.   Mit dem Ende der vorgenannten Auslegungsfrist gilt der  
      Planfeststellungsbeschluss  auch den übrigen Betroffenen 
      gegenüber als zugestellt, § 1 Abs. 1 VwVfG LSA i. V. m.  
      § 74 Abs. 4 VwVfG. 
 
 

Merseburg, 11.10.2013 
 
gez. Bühligen 
Oberbürgermeister 

 

 

 

 

 

 

 


